
1. Strafprozeßordnung - StPO

treter des Kollektivs und Sachverständigen sind im 
Protokoll mit ihrem wesentlichen Inhalt wiederzuge
ben. Zum Gegenstand der Verhandlung gemachte 
Aufzeichnungen und andere Beweismittel sind zu 
bezeichnen.
(4) Kommt es auf die genaue Feststellung eines be
stimmten Vorganges in der Hauptverhandlung oder 
des Wortlauts einer Aussage oder einer Äußerung 
an. hat der Vorsitzende die vollständige Protokollie
rung und Verlesung anzuordnen. In dem Protokoll 
ist zu vermerken, daß es insoweit verlesen und ge
nehmigt worden ist oder welche Einwendungen er
hoben worden sind.

Anmerkung: Zur Protokollierung von Sachverstän
digengutachten vgl. Ziff. IV.!. b (5. Strich) der Be
weisrichtlinie des Plenums des OG (abgedr. als 
Anm. 1. nach § 222 StPO). Vgl. ferner Ziff. 15. (letz
ter Abs.) des PrBOG zur höheren Wirksamkeit des 
Strafverfahrens (abgedr. als Anm. 2. nach §222 
StPO).

§ 254
Beweiskraft des Protokolls
(1) Das Protokoll beweist, ob die zwingenden Ver
fahrensvorschriften in der Hauptverhandlung einge
halten worden sind.
(2) Das Protokoll dient dem höheren Gericht als 
Grundlage für seine Beurteilung der tatsächlichen 
Feststellungen des Urteils,
(3) Der Staatsanwalt, der Angeklagte und sein Ver
teidiger sowie andere an der Hauptverhandlung Be
teiligte können innerhalb von drei Tagen nach Fer
tigstellung des Protokolls dessen Berichtigung oder 
Ergänzung beantragen. Das Gericht hat über diesen 
Antrag durch Beschluß nach Anhörung des Proto
kollführers zu entscheiden. Der Beschluß kann nur 
mit dem gegen das Urteil eingelegten Rechtsmittel 
angefochten werden.
(4) Offenbare Unrichtigkeiten im Protokoll können 
von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer je
derzeit gemeinsam berichtigt werden. Die Berichti
gung ist im Protokoll kenntlich zu machen. Hat der 
Staatsanwalt, der Verteidiger oder ein Beteiligter 
das Protokoll vorher eingesehen, so wird ihm die Be
richtigung mitgeteilt.

§ 255
Hauptverhandlung 
nach Zurückverweisung 
an das Gericht erster Instanz
(1) Wird das erstinstanzliche Urteil im vollen Um
fange aufgehoben, richtet sich die erneute Hauptver- 
handlung erster Instanz nach den allgemeinen Vor
schriften. Nach der Feststellung der Personalien des 
Angeklagten ist die Formel des Urteils des Rechts
mittel- oder Kassationsgerichts zu verlesen.

(2) Wird das erstinstanzliche Urteil in seinen tat
sächlichen Feststellungen bestätigt und nur teilweise 
aufgehoben, ist nach der Feststellung der Persona
lien des Angeklagten das zweitinstanzliche Urteil 
vorzutragen. Eines erneuten Vortrages der Anklage 
und einer Verlesung des Eröffnungsbeschlusses be
darf es nicht. Im übrigen gelten die allgemeinen Vor
schriften für die Hauptverhandlung erster Instanz.

§ 256
Auswertung des Verfahrens
(1) Das Gericht ist verpflichtet, dafür Sorge zu tra
gen, daß die Ursachen und Bedingungen von Strafta
ten durch die verantwortlichen Staats- und Wirt
schaftsorgane, Betriebe und anderen Einrichtungen, 
Genossenschaften und gesellschaftlichen Organisa
tionen beseitigt werden, die Unduldsamkeit der Bür
ger gegenüber Straftaten verstärkt und neuen Straf
taten vorgebeugt wird.
(2) Es hat dazu alle notwendigen Maßnahmen zu er
greifen, insbesondere die gesellschaftlichen Kräfte in 
den Staats- und Wirtschaftsorganen, Betrieben und 
anderen Einrichtungen, Genossenschaften und 
Wohngebieten zu informieren, Gerichtskritik zu 
üben, Hinweise zu geben und Beratungen zum 
Zwecke der Beseitigung der festgestellten Ursachen 
und Bedingungen von Straftaten mit den zuständi
gen Organen. Organisationen und Kollektiven zu 
führen.
(3) Werden von den verantwortlichen Leitern nicht 
die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der 
Ursachen und Bedingungen von Straftaten ergriffen, 
ist das Gericht verpflichtet, den Staatsanwalt und er
forderlichenfalls auch die Organe der Arbeiter-und- 
Bauern-Inspektion zu informieren.

Anmerkungen: 1. Vgl. Art. 3 StGB: §§1.2, LS und 
19 StPO sowie §§29ff. StAG.
2. Vgl. auch Ziff. 1.2. der RL des Plenums des OG 
zur Rechtsprechung bei der Durchsetzung von Scha
denersatzansprüchen (abgedr. als Anm. I. nach 
§198 StPO).
3. Zur Auswertung einer Hauptvcrhandlung vor er
weiterter Öffentlichkeit vgl. Ziff. 6. und 8. der Hin
weise des Präsidiums des OG vom 24. 8. 1977 (OG- 
Inf. Nr. 3/1977 S. 6 und 8).

Sechster Abschnitt»
Beschleunigtes Verfahren

Vorbemerkung: Vgl. auch Ziff. 5. der Hinweise der
4. Plenartagung des OG vom 21 12. 1982 (OG-lnf. 
Nr. 1/1983 S. 17f.).

§ 257
Voraussetzungen
(1) Im Verfahren vor dem Kreisgericht kann der
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